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Norm

ASVG §367 Abs2

ASGG §65 Abs2

Rechtssatz

Dem Klagebegehren ist eine präzisere, dem § 367 Abs 2 ASVG ("Feststellung des Ruhens eines Leistungsanspruches")

und auch dem § 65 Abs 2 ASGG entsprechende Fassung zu geben, wenn es sich nur nach dem Wortlaut des Begehrens

um eine Leistungsklage, ihrem Wesen nach jedoch um eine gegen die bescheidmäßige Feststellung des teilweisen

Ruhens der Alterspension gerichtete Feststellungsklage handelt.
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Auch; Beisatz: Hier: Feststellung des Ruhens der Witwenpension. (T1)
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